
Anmeldung & Parkeintritt für: 

[Datenstand: 02/01/2024]          E-Mail: info@erlebnispark-steinau.de  

Vereine || Schulen* || Kindergärten* || Kindertagesstätten*  

Kinderhorte* || Ferienspiele* || Sozialeinrichtungs-Tarif   
 
 

Der Park-Einlass eines Ausfluges erfolgt nach der Gesamt-Zahlung in einer Summe & dem gemeinsamen 
Zutritt (zusammen mit der Ausflugs-Leitung AL) => d.h.: „Zahlen für alle  -in den Park gehen-  mit allen!“  
Alle Tarife gelten pro Person ab 1 Meter (mit Anmeldung) und an den genannten Wochentagen. 
(Familiensaisonkarten, Freikarten, Rabattcoupons, bzw. Altersgrenzen o. ä. bleiben bei den Sondertarifen unberücksichtigt)  
Notwendig gewordene Stornierungen sind kostenlos – evtl. Ausweichtermine bitte erneut anmelden.  

 
 

Verein Mittwoch bis Montag - bitte den RUHETAG beachten!  
ab 20 zahlungspflichtigen Vereinsmitgliedern (1 Person als Ausflugsleitung [AL] hat freien Eintritt)    
Internet-Anmeldung => bitte mind. 3 Tage vor dem geplanten Besuchstag zusenden. 

Nur für die Vereine -im klassischen Sinne- wie hier aufgeführt:  
Sportverein /Spvgg [Handball, Fußball, Leichtathletik, Turn-, Reit-, Schwimm-, Tennisverein, usw.] Automobilclub, Kegel-, 
Angel-, Kleingärtner-, Karneval- & Gardeverein, Musik-, Gesang-, Tanz-, Wander-, Imker-, Kleintierzucht-, Natur-, Dorf-, 
Altstadt, Heimat-, Brauchtums- o. Schützenverein  
Ausnahmen: FFW (Jugend-FFW) DRK (Jugend-Rot-Kreuz) THW (Jugend-THW) DLRG (Jugend-DLRG) Pfadfinder 
(Jung-Pfadfinder) 
Ausdrücklich -von diesem Sonderpreistarif- ausgenommen sind:                                                                                   
Förder- / Sponsoren- oder Stiftungsvereine, Politische Parteien (Fraktionen, Gruppierungen o. Stiftungen) Betreuungs-
angebote (Hausaufgabenhilfen, Nachmittags- / Tages- / Schul- & Ferienbetreuung) Tagesmütterprojekte, Städtische 
Einrichtungen (Büchereien, Sportanlagen, Bürger- & Dienstleistungszentren, Tourist-Informationen, Wirtschafts- & 
Eigenbetriebe, Zweckverbände, usw.) Kirchliche Gemeinden (Bistümer, Pfarreien, Kirchenvorstand, bzw. Kommunions-/ 
Konfirmations- & Ministranten-Ausflüge) Religions- / Glaubens- oder Christliche Gemeinschaften mit & ohne Konfession, 
Kulturzentren, Begegnungsstätten, Gesellschaftsvereine, Wirtschaftsverbände, Sozial- & Rettungsvereine, Miet- & 
Verbraucherschutzvereine, Bürgerinitiativen oder Interessens- & Lobbyisten-Verbände mithin sämtliche Privat-Vereine ohne 
die amtlich-anerkannte Gemeinnützigkeit. 
 

Alle mitreisenden Personen bzw. „Nicht“-Mitglieder des Vereines zahlen den aktuellen Tages-Eintritt; -dieser Tarif 
hier- gilt alleinig nur für satzungsgemäße Vereinsmitglieder! 
 

Schule* Mo. / Mi. / Do. oder Fr. in der Schulzeit => nicht am: Brücken- & Feiertag => RUHETAG beachten! 

ab 10 zahlungspflichtigen Schulkindern (1:10-Regel => pro 10 Kindern ist 1 Betreuungsperson als Aufsicht frei)    
Mit dieser Personenanzahl halten wir uns an das unterste Limit -gemittelt aus der Vorgabe der Hess. Schulbehörde- die vorschreibt, welche 
Anzahl schulfähiger Kinder in einer Klasse sein sollten. (siehe dazu die gültige SchulKlassGrV des Landes Hessen; Stand: 2017) 

Internet-Anmeldung => bitte mind. 3 Tage vor dem geplanten Besuchstag zusenden. 

Nur für Einrichtungen der öffentlichen Hand bzw. die hier aufgezählten Schulformen: 
Grund-, Haupt-, Real-, Gesamt-, Förderschule, Gymnasium, -auch beruflich- Oberschule oder FOS 
Ausdrücklich -von diesem Sonderpreistarif- ausgenommen sind: 
Private Schulen; => sowie im Speziellen => Abendschule, Volkshochschule, Fach- oder Hochschule, Akademie, Universität, 
Musikschule, Sprach- oder Heilschule, Schulische oder pädagogische Nachmittags- / Tages- / Ferien- / Hausaufgaben-
Betreuung, Schul- bzw. Lerncamps, schulische Ferienangebote oder sonstige sachbezogene Aus- & Weiterbildungsformen, 
mithin „Schulische Fördervereine“ / „Stiftungsvereine“ / „Stipendiums-Vereine“ / „gesponsorte Förderungen“ oder 
„gesponsorte Projektierungen“ -gleich welcher Art auch immer- 
 

KiGa* /KiTa* /Hort*Mo. / Mi. / Do. oder Fr. nicht am: Brücken- & Feiertag => RUHETAG beachten! 

ab 10 zahlungspflichtigen KiGa- / KiTa- / Hort-Kindern [KiGa / KiTa bis 6 Jahre  /  Hort bis 4. Schuljahr] 
(1:10-Regel => pro 10 Kindern ist 1 Betreuungsperson als Aufsicht frei)                                                     
Internet-Anmeldung => bitte mind. 3 Tage vor dem geplanten Besuchstag zusenden. 

Nur Betreuungseinrichtungen der öffentlichen Hand, die durch kommunale / kirchliche / 
karitative Trägerschaft oder dem paritätischen Wohlfahrtsverband betrieben werden.                                        
Ausdrücklich -von diesem Sonderpreistarif- ausgenommen sind: 
Private Kindergärten /-tagesstätten /-horte; => sowie im Speziellen => Pädagogische Nachmittags- / Tages- oder 
Ferienbetreuung, private Kinderbetreuung, Schulvorbereitung bzw. Schließzeiten-Überbrückungsangebote, mithin 
einrichtungsbezogene „Fördervereine“ / „Stiftungsvereine“ / „gesponsorte Förderungen“ oder „gesponsorte Projektierungen“ 
von Kindergärten /-tagesstätten /-horte -gleich welcher Art auch immer-  
 



Anmeldung & Parkeintritt für: 

[Datenstand: 02/01/2024]          E-Mail: info@erlebnispark-steinau.de  

Ferienspiele*Mo. / Mi. / Do. oder Fr. in der Ferienzeit => nicht am: Feiertag => RUHETAG beachten! 

ab 10 zahlungspflichtigen Ferienspielkindern bis max. 15 Jahre 
(1:10-Regel => pro 10 Kindern ist 1 Betreuungsperson als Aufsicht frei)                                              
Internet-Anmeldung => bitte mind. 3 Tage vor dem geplanten Besuchstag zusenden. 

Nur für kommunale / kirchliche oder karitative Veranstalter der öffentlichen Hand                                                

Ausdrücklich -von diesem Sonderpreistarif- ausgenommen sind:  
„Privat initiierte“ Veranstaltungen von Vereinen, Verbänden, politischen Parteien (Fraktionen, Gruppierungen oder 
Stiftungen), ehrenamtliche Betreuung, Hausaufgaben- oder Lernhilfen, Fördervereine von KiGa, KiTa, Schulen o. Horte, 
Nachmittags- / Tages- / Schul- & Ferienbetreuung, Tagesmütterprojekte, Campinglager, städtische Einrichtungen 
(Büchereien, Sportanlagen, Touristinfo-Büros, Bürger- & Dienstleistungszentren, Begegnungsstätten, Wirtschaftsbetriebe, 
Eigenbetriebe, Zweckverbände, usw.) Kulturzentren o. ä. mithin „Fördervereine“ / „Stiftungsvereine“ / „gesponsorte 
Förderungen“ oder „gesponsorte Projektierungen“ -gleich welcher Art auch immer-   
 



Karitative Organisationen sind kirchliche Hilfswerke, die sich um humanitäre Hilfe und soziale Anliegen sorgen.  
Beispiele: Caritas, Diakonisches Werk, Malteser Hilfsdienst, Johanniter, Heilsarmee sowie DRK, AWO, DPWV oder LWV 
 

*1:10-Regel => d.h. 1 Aufsicht => pro 10 Kinder => freier Eintritt! (Teilhabe-Assistenten bei „INKLUSION“ sind hiervon 
allerdings ausgenommen) Als Aufsicht gelten erwachsene Personen (21 Jahre) die in der jeweiligen Einrichtung sozial-
versicherungspflichtig gemeldet sind.  
 

Sozialeinrichtungs-Tarif Mo. / Mi. / Do. o. Fr. nicht am: Brücken- & Feiertag => RUHETAG beachten! 
ab 5 zahlungspflichtigen Personen -einschließlich aller Betreuungspersonen- 
Internet-Anmeldung => bitte mind. 3 Tage vor dem geplanten Besuchstag zusenden. 

Nur für die hier benannten Sozial-Einrichtungen: [amtl. anerkannte Gemeinnützigkeit vorausgesetzt] 
Betreute Wohngruppen, Frauen- / Männer- / Waisen-Häuser, Mutter-Kind-WGs, Don-Bosco- / Jugend-/ Kinder-Heime, 
Kurzzeitpflegeeinrichtungen, ambulante Familien- & Jugend-Hilfen (keine Fördermaßnahmen o. Fördereinrichtungen)             
Suchthilfe- & Prävention-Stellen, Familien- / Kinder- oder Jugend-Psychiatrische Kliniken, Pro-Familia- / Pro-Vita-
Stellen, Hospizvereine, Leberecht, VdK, Kolpingwerk, Antonius-Heim, Diakonie, Caritas, Malteser-Hilfsdienst, Johanniter-
Hilfsdienst, Heilsarmee & auch die konfessionsfreien Organisationen; z.B. DRK, AWO, ASB, DPWV & LWV 

 

Meldefrist für den Besuchstag 
 

Anmeldungen bitte über https://www.erlebnispark-steinau.de/besuch-planen/formulare-oder-download 
vornehmen. (Personenzahl zunächst unverbindlich) Erst am Besuchstag wird diese Anmeldung voll wirksam, - alle 
Daten bzw. Vor- & Angaben beginnen dann verbindlich für Anmelder & Park zu gelten.  
Das „Anmeldeformular“ bitte 3 Tage vor dem geplanten Besuchsdatum zusenden; - danach wird keine 
Anmeldung mehr angenommen! 

Eine Anmeldebestätigung vom Park wird nach dem Erhalt der Anmeldung und manueller Überprüfung² per E-

Mail zurückgesandt. (²eine Anmeldung kann ohne Angaben von Gründen abgelehnt / widerrufen werden!) 
 

10 nützliche Tipps / Hinweise für den Ausflug 
 

1. Bitte alle Vorgaben für die jeweils zutreffende Ausflugskategorie durchlesen und mittels -Setzung einwilligen.   
2. Die Ausflugs-Leitung (AL) -vom Träger benannt- zählt am Ausflugstag bitte alle Teilnehmer vollständig durch. 
3. Die AL kommt mit der Anmeldungsbestätigung zur Parkkasse; benennt den Zahlungswunsch (Bar / Karte / RG-Stellung) 
und zahlt dann für alle zusammen den -zuvor eingesammelten- Sondereintritt in einer Summe.  
4. „Nachzügler“ bleiben hiervon unberücksichtigt, sie zahlen für sich selbst den normalen Tages-Einzeleintritt.  
5. Tickethinterlegung und / oder Anlegen von Teilnehmerstrichlisten sind (lt. DSGVO) nicht möglich. Mehr- / Minderangaben 
beim Ticketkauf bezüglich der Personenanzahl liegen in der Verantwortlichkeit der AL. 
6. Die AL quittiert die Anzahl der erhaltenen Eintrittskarten-Bändchen; verteilt diese an ALLE Teilnehmer (bitte Bändchen 
um das Handgelenk ordnungsgemäß verschlossen tragen) und betritt dann gemeinsam mit ALLEN Teilnehmern den Park. 
7. Sämtliche Tickets & Zahlungen sind von der AL sofort auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen; die Korrektur 
eines abgeschlossenen Kassiervorganges ist im Nachgang [gem. KassenSichV] allerdings definitiv ausgeschlossen!  
8. Die AL hat freien Eintritt im Park und wird gebeten, die -in der Anmeldung akzeptierten- Zahlungs- & Zugangsbedingungen 
hier vor Ort umzusetzen sowie die geltenden Regeln den Ausflugsteilnehmern zu erklären.  
9. Die AL sollte bei Unfällen / Erster Hilfe unbedingt erreichbar, ansprechbar & auch entscheidungsbefugt sein!    
10. Bitte einen gemeinsamen -uhrzeitlichen- Treff- & Sammelpunkt vereinbaren. [Wir rufen in diesem Zusammenhang keine 
Personen aus.]   
 

 Sämtliche Einrichtungen & alle „Privat-Gruppen“ -die hier in den Vorgaben KEINE Erwähnung finden- oder als 
„Ausdrücklich -von diesem Sonderpreistarif- ausgenommen“ gekennzeichnet sind, zahlen den aktuellen Tages-Eintritt.  
Es gibt hierüber hinaus keine weiteren Vergünstigungen, keine anderen Sonderpreise und keine Neben-Absprachen! 

 

BUSFAHRER (von angemeldeten Ausflügen) melden sich bitte an der Eingangs-Kasse. 


